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(54) Folienbeutel und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft einen Folienbeutel, der
durch Falten einer Folie geformt ist, eine Frontfläche, ei-
ne Rückfläche, eine eingelegte erste Seitenfalte (4) so-
wie eine eingelegte zweite Seitenfalte (5) aufweist und
durch eine Längssiegelnaht (6) sowie eine Kopfsiegel-
naht (7) verschlossen ist. An der Innenfläche der ersten
Seitenfalte (4) unterhalb der Kopfsiegelnaht (7) ist ein
Wiederverschluss (8) angeordnet, der aus zwei Materi-
alstreifen (23, 24) mit leistenförmigen Verschlussele-
menten (14) besteht. Die erste Seitenfalte (4) bildet eine
wiederverschließbare Schütte (10), wenn die Seitenfalte
entlang einer Schwächungslinie (21) geöffnet wird, die
oberhalb der leistenförmigen Verschlusselemente (14)
angeordnet ist. Die Schwächungslinie (21) zum Öffnen
der Seitenfalte (4) ist im Bereich des Wiederverschlusses
(8) angeordnet. Der eine Materialstreifen (23) des Wie-
derverschlusses (8) ist unterhalb der Schwächungslinie
(21) mit der Innenfläche der Seitenfalte verbunden. Der
andere Materialstreifen (24) ist oberhalb der Schwä-
chungslinie (21) ebenfalls mit der Innenfläche der Sei-
tenfalte verbunden und weist einen den Bereich der
Schwächungslinie überbrückenden Abschnitt auf, an
dessen Ende das ihm zugeordnete leistenförmige Ver-
schlusselement des Wiederverschlusses angeformt ist.
Die Außenkanten zwischen der ersten Seitenfalte und
der angrenzenden Front- bzw. Rückfläche bestehen aus
Faltkanten, die durch parallel verlaufende Längssiegel-
nähte (12) versteift sind. Die Längssiegelnähte (12) er-
strecken sich bis zur Kopfsiegelnaht (7) und sind im Be-
reich des Wiederverschlusses (8) unterbrochen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Folienbeutel, der
durch Falten einer Folie geformt ist, eine Frontfläche, ei-
ne Rückfläche, eine eingelegte erste Seitenfalte sowie
eine eingelegte zweite Seitenfalte aufweist und durch ei-
ne Längssiegelnaht sowie eine Kopfsiegelnaht ver-
schlossen ist,
wobei an der Innenfläche der ersten Seitenfalte unterhalb
der Kopfsiegelnaht ein Wiederverschluss angeordnet ist,
der aus zwei Materialstreifen mit angeformten leistenför-
migen Verschlusselementen besteht,
wobei die Außenkanten zwischen der ersten Seitenfalte
und der angrenzenden Front- bzw. Rückfläche aus Falt-
kanten bestehen und
wobei die erste Seitenfalte eine wiederverschließbare
Schütte bildet, wenn die Seitenfalte entlang einer ober-
halb der leistenförmigen Verschlusselemente angeord-
neten Schwächungslinie geöffnet wird.
[0002] Folienbeutel mit dem beschriebenen Aufbau
eignen sich zur Verpackung von Schüttgut, beispielswei-
se Trockenfutter für Tiere, und weisen einen Wiederver-
schluss auf, der es erlaubt, den Inhalt der Verpackung
in Teilmengen, also portionsweise, auszuschütten bzw.
zu entnehmen. Die Entnahme erfolgt durch eine Öffnung
in der ersten Seitenfalte, wobei die Seitenfalte nach Öff-
nen des Wiederverschlusses herausziehbar ist und als
Schütte genutzt werden kann. Die Öffnung ist wiederver-
schließbar. Die leistenförmigen Verschlusselemente
sind als Nut- und Federelemente ausführbar, die manuell
durch Druck miteinander verbunden werden und dann
eine Rast- bzw. Clipsverbindung bilden. Der Verschluss
wird auch als Zipperverschluss bezeichnet.
[0003] Aus DE 201 15 181 U1 ist ein Seitenfaltenbeutel
mit einer wiederverschließbaren Entnahmeöffnung in ei-
ner Seitenfalte bekannt. Die Seitenfalten bestehen aus
separaten, V-förmig gefalteten Folienstreifen, die zwi-
schen Frontfläche und Rückfläche des Beutels eingelegt
und durch Längssiegelnähte mit diesen verbunden sind.
Zur Abdichtung des Folienbeutels sind breite Nähte not-
wendig, die formsteife Außenkanten des Beutels bilden
und dem Folienbeutel eine gute Formstabilität verleihen.
Nachteilig ist jedoch, dass die Siegelnähte die Öffnungs-
breite des Wiederverschlusses erheblich einschränken,
was die Entnahme insbesondere von etwas größerem
stückigen Füllgut erschwert.
[0004] Ein Folienbeutel mit den eingangs beschriebe-
nen Merkmalen ist aus WO 2004/092025 A2 bekannt. Er
besteht aus einer zu einem Schlauch gefalteten Folie.
Der durch Falten erzeugte Schlauch weist einliegende
Seitenfalten auf und ist mantelseitig mittels einer Längs-
siegelnaht verschlossen. An der Innenfläche des Folien-
beutels ist ein Wiederverschlussstreifien befestigt, der
eine der Seitenfalten lösbar mit der benachbarten Front-
und Rückfläche des Beutels verbindet. Der Wiederver-
schlussstreifen ist länger als die Breite der Seitenfalte
und ist an der Innenseite der Seitenfalte sowie den an-
grenzenden Beutelflächen, welche die Front- und Rück-

fläche des Beutels bilden, befestigt. Die Formstabilität
des Folienbeutels ist unbefriedigend. Beim Gebrauch öff-
net sich die Schütte sehr weit, wobei der Beutel auf der
Entnahmeseite weitgehend seine Form verliert. Auf-
grund der geringen Formstabilität ist die Handhabung
des geöffneten Beutels schwierig. Insbesondere bei gro-
ßen Beuteln erfordert die Handhabung des geöffneten
Beutels und die dosierte Entnahme von Füllgut erhebli-
ches Geschick des Benutzers.
[0005] Ein ähnlicher Folienbeutel mit einer wiederver-
schließbaren Entnahmeöffnung in einer Seitenfalte ist
auch aus WO 021079049 A1 bekannt.
[0006] Bei den zuvor beschriebenen Folienbeutein ist
jeweils ein Materialstreifen des Wiederverschlusses an
der Innenfläche der Seitenfalte und der andere Materi-
alstreifen an der benachbarten Front- bzw. Rückfläche
des Folienbeutels befestigt. Während der Beutelferti-
gung müssen die miteinander korrespondierenden Ver-
schlusselemente, die an der Innenfläche der Seitenfalte
bzw. an den Innenflächen der Front- oder Rückfläche
angeordnet sind, miteinander in Eingriff gebracht wer-
den. Das erfordert eine ausreichend genaue Positionie-
rung der Materialstreifenabschnitte und präzise Faltun-
gen. Ungenauigkeiten bei der Faltung oder bei der Po-
sitionierung des Materialstreifens auf der Folienbahn
können zu Störungen bei der kontinuierlichen Beutelfer-
tigung führen. Die Beutelherstellung wird durch das Auf-
bringen der Wiederverschlüsse erheblich erschwert.
[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen Seitenfaltenbeutel anzugeben,
der beim Gebrauch formstabil ist und eine wiederver-
schließbare Entnahmeöffnung im Bereich der Seitenfalte
aufweist, welche die gesamte Breite der Seitenfalte nutzt.
Das Anbringen des Wiederverschlusses soll im Zuge der
Beutelherstellung auf einfache Weise möglich sein.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Folienbeutel mit den im Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen gelöst. Die Schwächungslinie zum Öffnen
der Seitenfalte ist erfindungsgemäß im Bereich des Wie-
derverschlusses angeordnet, wobei einer der beiden Ma-
terialstreifen des Wiederverschlusses unterhalb der
Schwächungslinie mit der Innenfläche der Seitenfalte
verbunden ist und wobei der andere Materialstreifen
oberhalb der Schwächungslinie ebenfalls mit der Innen-
fläche der Seitenfalte verbunden ist sowie einen den Be-
reich der Schwächungslinie überbrückenden Abschnitt
aufweist, an dessen Ende ein leistenförmiges Verschlus-
selement des Wiederverschlusses angeformt ist. Ferner
sind die als Faltkanten ausgebildeten Außenkanten er-
findungsgemäß durch parallel verlaufende Längssiegel-
nähte versteift, die sich bis zur Kopfsiegelnaht erstrecken
und im Bereich des Wiederverschlusses unterbrochen
sind.
[0009] Der Wiederverschluss bildet einen vormontier-
ten Zipperverschluss aus zwei Materialstreifen, deren lei-
stenförmigen Verschlusselemente miteinander in Ein-
griff stehen. Im Zuge der Beutelherstellung werden die
Materialstreifen auf die zunächst ebene Folie bzw. eine
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ebene Folienbahn aufgelegt und mit dieser verbunden.
Beide Materialstreifen werden durch Siegelnähte, wel-
che sich parallel zu den Verschlusselementen erstrek-
ken, an der Folienbahn befestigt.
[0010] Die Schwächungslinie kann aus einer
Aufreißperforation bestehen, die luftdurchlässig ist. Um
sicherzustellen, dass der Folienbeutel das Verpackungs-
gut bis zum erstmaligen Gebrauch luftdicht verschließt,
ist die Schwächungslinie vorzugsweise von einer Siegel-
naht umrahmt, welche den die Schwächungslinie über-
brückenden Materialstreifen des Wiederverschlusses
mit der Innenfläche der Seitenfalte verbindet und in ei-
nem Überlappungsbereich der beiden Materialstreifen
eine peelfähige Verbindung zwischen den Materialstrei-
fen bildet. Der peelfähige Nahtabschnitt erfüllt bis zum
erstmaligen Öffnen des Folienbeutels eine Dichtungs-
funktion und löst sich beim Aufreißen der Entnahmeöff-
nung.
[0011] Nachdem die vorgefertigten Wiederverschlüs-
se auf die ebene Folienbahn aufgelegt und mit dieser
verbunden worden sind, durchläuft die Folienbahn Falt-
stationen, in denen durch Falten Front- und Rückflächen
der Folienbeutel gebildet sowie Seitenfalten eingelegt
werden. Das Anbringen der Wiederverschlüsse kann in
kontinuierliche Verfahren zur Herstellung von Folienbeu-
teln problemlos integriert werden. Die zur Kantenverstei-
fung vorgesehenen Längssiegelnähte sind im Bereich
des Wiederverschlusses ausgespart. Auf die Dichtigkeit
des Folienbeutels hat dies keinen Einfluss, da die Au-
ßenkanten der ersten Seitenfalte Faltkanten sind und die
zusätzlich angebrachten Längssiegelnähte keine Dich-
tungsfunktion besitzen.
[0012] Die Folienbeutel werden als flachgelegte Beu-
tel gefertigt und erst später in Abfüllanlagen mit Füllgut
befüllt, welches beispielsweise durch eine bodenseitige
Öffnung oder - vor Anbringung der Kopfsiegelnähte - am
oberen Ende des Beutels eingefüllt wird. Für den Trans-
port werden die flachliegenden Folienbeutel gestapelt.
Dabei werden die Wiederverschlüsse an Falt- bzw.
Knickkanten des Folienbeutels stark gebogen. Die Ma-
terialstreifen, insbesondere die leistenförmigen Ver-
schlusselemente, besitzen erhebliche elastische Rück-
stellkräfte, die dem Knicken entgegenwirken und zur Fol-
ge haben, dass die flachliegenden Folienbeutel im Be-
reich der ersten Seitenfalte aufspreizen. Mit zunehmen-
der Stapelhöhe besteht dann die Gefahr, dass die auf-
einander gestapelten Beutel verrutschen. Um dies zu
vermeiden, sind die leistenförmigen Verschlusselemen-
te des Wiederverschlusses gemäß einer bevorzugten
Ausführung der Erfindung an Knickkanten des Folien-
beutels durch eine Ausstanzung oder einen Schnitt un-
terbrochen. Der an der Innenfläche der ersten Seitenfalte
befestigte Wiederverschluss weist vorzugsweise eine
der Breite der Seitenfalte entsprechende Länge auf und
erstreckt sich bis zu den Außenkanten des Beutels. Mittig
zwischen den beiden Enden sind die Verschlusselemen-
te durchtrennt, um ein Rückfedern der flachgelegten Sei-
tenfalte zu vermeiden.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung sind alle vier Außenkanten des Folienbeutels
durch Längssiegelnähte versteift. Die den Folienbeutel
mantelseitig schließende Längssiegelnaht kann in einer
Kante, welche die zweite Seitenfalte begrenzt, integriert
werden. Bei dieser Ausführung verbindet die den Folien-
beutel mantelseitig schließende Längssiegelnaht die
zweite Seitenfalte mit der Front- oder Rückfläche des
Beutels.
[0014] Da der Wiederverschluss des Folienbeutels
nicht am obersten Punkt des Beutels liegt, könnte es
beim Entleeren passieren, dass sich Füllgut oberhalb des
Wiederverschlusses staut und den Schüttvorgang stört.
Um dies zu vermeiden, sind gemäß einer weiteren be-
vorzugten Ausführung der Erfindung die Frontfläche und
die Rückfläche des Beutels durch eine vertikale Zusatz-
siegelnaht verbunden, die neben der ersten Seitenfalte
angeordnet ist, sich bis zur Kopfsiegelnaht erstreckt und
den Seitenfaltenbereich oberhalb des Wiederverschlus-
ses von einem Füllgutraum des Beutels trennt. An das
untere Ende der vertikalen Zusatzsiegelnaht kann noch
eine Quersiegelnaht anschließen, die sich bis in den Be-
reich der zweiten Seitenfalten erstreckt und den Beutel-
abschnitt oberhalb des Wiederverschlusses von dem
Füllgutraum des Beutels trennt. Die Quersiegelnaht ver-
läuft zweckmäßig schräg zur Kopfsiegelnaht,
wobei der Abstand zwischen der Quersiegelnaht und der
Kopfsiegelnaht am ersten Ende, das an die vertikale Zu-
satzsiegelnaht angrenzt, kleiner ist als an dem anderen
Ende im Bereich der zweiten Seitenfalte. Der von der
Kopfsiegelnaht und der Quersiegelnaht begrenzte Ab-
schnitt des Folienbeutels kann ferner für eine Handgrif-
fausstanzung genutzt werden.
[0015] Zum erstmaligen Öffnen des Folienbeutels
muss der Folienbeutel entlang der vorgesehenen
Schwächungslinie im Bereich des Wiederverschlusses
geöffnet werden. An der Außenseite des Folienbeutels
können zur Erleichterung der Handhabung Schnittlinien
aufgedruckt werden. Ferner weist die Schwächungslinie
zweckmäßig einen Bogen auf, der nach dem Öffnen der
Seitenfalte eine Lasche zum Herausziehen der Schütte
bildet.
[0016] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-
ren nach Anspruch 12 zur Herstellung der beschriebenen
Folienbeutel. Die Ansprüche 13 bis 16 betreffen bevor-
zugte Ausgestaltungen des Verfahrens.
[0017] Im Folgenden werden die erfindungsgemäßen
Folienbeutel sowie das erfindungsgemäße Herstellungs-
verfahren anhand von Ausführungsbeispielen erläutert.
Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen geöffneten Seitenfaltenbeutel in einer
perspektivischen Darstellung,

Fig. 2 die Seitenansicht des in Fig. 1 dargestellten
Seitenfaltenbeutels im ungeöffneten Zustand
und ohne Füllgut,
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Fig. 3 einen Schnitt durch den ungeöffneten Seiten-
faltenbeutel in der Schnittebene A-A aus Fig. 2,

Fig. 4 einen Schnitt durch den geöffneten Seitenfal-
tenbeutel in der Schnittebene B-B aus Fig. 2,

Fig. 5 eine weitere Ausgestaltung des Seitenfalten-
beutels in einer der Fig. 2 entsprechenden Sei-
tendarstellung,

Fig. 6 die Verfahrensschritte zur Herstellung einer
wiederverschließbaren Entnahmeöffnung im
Zuge der Beutelherstellung und

Fig. 7 die Anordnung von Siegelnähten an einem im
Seitenfaltenbereich positionierten Wiederver-
schluss.

[0018] Der in den Figuren dargestellte Folienbeutel ist
durch Falten einer Folie 1 geformt und weist eine Front-
fläche 2, eine Rückfläche 3, eine eingelegte erste Sei-
tenfalte 4 sowie eine eingelegte zweite Seitenfalte 5 auf.
Der Folienbeutel ist durch eine Längssiegelnaht 6, eine
Kopfsiegelnaht 7 und eine nicht dargestellte Bodensie-
gelnaht verschlossen. An der Innenfläche des Folienbeu-
tels unterhalb der Kopfsiegelnaht 7 ist ein Wiederver-
schluss 8 angeordnet, der aus zwei Materialstreifen 23,
24 mit angeformten leistenförmigen Verschlusselemen-
ten 14 besteht. Zur Füllgutentnahme muss die Seitenfalte
4 entlang einer Schwächungslinie 21 geöffnet werden,
die oberhalb der miteinander lösbar im Eingriff stehenden
leistenförmigen Verschlusselemente 14 angeordnet ist.
Danach bildet die erste Seitenfalte 4 eine wiederver-
schließbare Schütte 10.
[0019] Aus einer vergleichenden Betrachtung der Fig.
1 bis 3 wird deutlich, dass die Schwächungslinie 21 zum
Öffnen der Seitenfalte 4 im Bereich des Wiederver-
schlusses 8 angeordnet ist. Der eine Materialstreifen 23
des Wiederverschlusses 8 ist unterhalb der Schwä-
chungslinie 21 mit der Innenfläche der Seitenfalte 4 ver-
bunden. Der andere Materialstreifen 24 ist oberhalb der
Schwächungslinie 21 ebenfalls mit der Innenfläche der
Seitenfalte 4 verbunden und weist einen den Bereich der
Schwächungslinie überbrückenden Abschnitt auf, an
dessen Ende das ihm zugeordnete leistenförmige Ver-
schlusselement 14 des Wiederverschlusses 8 angeformt
ist. Die an den beiden Materialstreifen 23, 24 angeform-
ten Verschlusselemente 14 sind als Nut- und Federele-
mente ausgebildet und bilden einen so genannten Zip-
perverschluss, dessen Verschlusselemente manuell
durch Druck miteinander verrastbar sind. Die Enden der
paarweise zusammenwirkenden Verschlusselemente
14 sind fest miteinander verbunden, z. B. verschweißt.
An der Knickkante 15 der eingelegten Seitenfalte 4 sind
die leistenförmigen Verschlusselemente 14 durch eine
Ausstanzung 16 oder einen Schnitt unterbrochen. Die
Maßnahme verhindert ein Aufspreizen des Seitenfalten-
bereiches infolge einer Biegespannung der leistenförmi-

gen Vorsprünge der Verschlusselemente 14.
[0020] Bei einer vergleichenden Betrachtung der Fig.
1 bis 3 ist es weiterhin ersichtlich, dass die Außenkanten
11 zwischen der unteren Seitenfalte 4 und der angren-
zenden Front- bzw. Rückfläche 2, 3 aus Faltkanten be-
stehen, die durch parallel verlaufende Längssiegelnähte
12 versteift sind. Die Längssiegelnähte 12 erstrecken
sich von einer nicht dargestellten Bodensiegelnaht bis
zur Kopfsiegelnaht 7 und sind im Bereich des Wieder-
verschlusses, dort zumindest im Bereich der leistenför-
migen Verschlusselemente 14, unterbrochen. Auch die
zweite Seitenfalte 5 ist von Außenkanten 11’ begrenzt,
die durch Längssiegelnähte 12’ verstärkt sind. Die
Längssiegelnähte 12 an den Außenkanten 11’ der zwei-
ten Seitenfalte erstrecken sich ohne Unterbrechung von
einer nicht dargestellten Bodensiegelnaht bis zur Kopf-
siegelnaht 7. Der Querschnittsdarstellung in Fig. 3 ent-
nimmt man, dass die den Folienbeutel mantelseitig
schließende Längssiegelnaht 6 in die Außenkante 11’
der zweiten Seitenfalte 5 hinein verlegt ist und die zweite
Seitenfalte 5 mit der Front- oder Rückfläche des Beutels
verbindet. Diese Siegelnaht 6 erfüllt eine Dichtungsfunk-
tion, während die den anderen Außenkanten 11, 11’ zu-
geordneten Siegelnähte 12, 12’ Faltkanten lediglich ver-
stärken und keine Dichtungsfunktion haben. Der an der
Innenfläche der ersten Seitenfalte 4 angeordnete Wie-
derverschluss 8 weist eine der Breite der Seitenfalte 4
entsprechende Länge auf und erstreckt sich bis zu den
Außenkanten 11 des Beutels.
[0021] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 sind die
Frontfläche 2 und die Rückfläche 3 des Beutels durch
eine vertikale Zusatzsiegelnaht 17 verbunden, die neben
der ersten Seitenfalte 4 angeordnet ist, sich bis zur Kopf-
siegelnaht 7 erstreckt und den Seitenfaltenbereich ober-
halb des Wiederverschlusses von einem Füllgutraum 18
des Beutels trennt. Die vertikale Zusatzsiegelnaht 17 ver-
hindert, dass sich beim Entleeren des Beutels Füllgut im
Seitenbereich oberhalb des Wiederverschlusses stauen
und die Entleerung behindern kann.
[0022] In dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbei-
spiel schließt an das untere Ende der vertikalen Zusatz-
siegelnaht 17 noch eine Quersiegelnaht 19 an, die sich
bis in den Bereich der zweiten Seitenfalte 5 erstreckt und
den gesamten Beutelabschnitt oberhalb des Wiederver-
schlussstreifens 8 von dem Füllgutraum 18 des Beutels
trennt. Die Quersiegelnaht 19 verläuft schräg zur Kopf-
siegelnaht 7,
wobei der Abstand zwischen der Quersiegelnaht 19 und
der Kopfsiegelnaht 7 am ersten Ende, das an die vertikale
Zusatzsiegelnaht 17 angrenzt, kleiner ist als an dem an-
deren Ende im Bereich der zweiten Seitenfalte 5. Die
Quersiegelnaht 19 begünstigt eine vollständige, rück-
standsfreie Entleerung des Beutels. Der von der Kopf-
siegelnaht 7 und der Quersiegelnaht 19 begrenzte Ab-
schnitt des Folienbeutels kann zusätzlich für eine Hand-
griffausstanzung 20 genutzt werden.
[0023] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass die z. B. als Auf-
reißperforation ausgebildete Schwächungslinie 21 einen
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Bogen 25 aufweist, der nach dem Öffnen der Seitenfalte
eine Lasche 20 zum Herausziehen der Schütte 10 bildet.
[0024] Das Verfahren zur Herstellung der beschriebe-
nen Folienbeutel wird im Folgenden anhand der Fig. 6
erläutert. In eine ebene Folienbahn 26 werden in einem
ersten Verfahrensschritt Schwächungslinien 21 einge-
bracht, die sich quer zur Bahnrichtung erstrecken und in
einem streifenförmigen Abschnitt der Materialbahn an-
geordnet werden, aus dem in einem späteren Verfah-
rensschritt eine Seitenfalte 4 geformt wird. Die Wieder-
verschlüsse 8 bestehen aus zwei Materialstreifen 23, 24,
die durch den Eingriff leistenförmiger Verschlusselemen-
te 14 lösbar verbunden sind. Die miteinander lösbar ver-
bundenen Materialstreifen 23, 24 werden im Bereich der
Schwächungslinien 21 quer zur Bahnrichtung auf die
ebene Folienbahn 26 so aufgelegt, dass einer der beiden
Materialstreifen 24 die zugeordnete Schwächungslinie
überbrückt und sich die leistenförmigen Verschlussele-
mente 14 parallel zur Schwächungslinie 21 erstrecken.
Die Materialstreifen 23, 24 der Wiederverschlüsse wer-
den mit der ebenen Folienbahn 26 durch Siegelnähte 27,
28 verbunden, die beidseits der leistenförmigen Ver-
schlusselemente 14 und parallel zu diesen angeordnet
sind. Anschließend durchläuft die Folienbahn 26 eine
nicht dargestellte Umfaltstation, in der die Folienbahn ge-
faltet wird und eine Bahn mit einer Frontfläche 2, einer
Rückfläche 3 und eingelegten Seitenfalten 4, 5 gebildet
wird. Die Folienbahn durchläuft dann weitere, ebenfalls
nicht dargestellte Stationen, in denen die Faltkanten mit
Längssiegelnähten 12 versteift und die aufeinander lie-
genden Folienlagen zu einem aus beutelförmigen Ab-
schnitten bestehenden Beutelstrang verbunden werden,
von dem die Folienbeutel abtrennbar sind. Im Bereich
des Wiederverschlusses werden die der Versteifung der
Faltkanten dienenden Längssiegelnähte 12 unterbro-
chen.
[0025] Der Darstellung in Fig. 7 entnimmt man, dass
die leistenförmigen Verschlusselemente 14 der die Wie-
derverschlüsse bildenden Materialstreifen an den Stel-
len, die der Knickkante 15 der Seitenfalte 4 zugeordnet
werden, durchtrennt oder mit einer Kerbe 16 versehen
sind. Ferner wurde angedeutet, dass die Enden 29 der
im Rasteingriff stehenden Verschlusselemente fest, z.
B. durch Verklebung oder Verschweißung miteinander
verbunden sind.
[0026] Die Schwächungslinien 21 bestehen aus einer
luftdurchlässigen Perforation. Um sicherzustellen, dass
der Folienbeutel das Verpackungsgut bis zum erstmali-
gen Gebrauch luftdicht verschließt, wird eine Siegelnaht
28 als geschlossener Rahmen um die Schwächungslinie
gelegt. Die Siegelnaht 28 verbindet den die Schwä-
chungslinien überbrückenden Materialstreifen 24 mit der
Folienbahn 26 und bildet in einem Überlappungsbereich
der den Wiederverschluss bildenden Materialstreifen ei-
ne peelfähige Verbindung 28’ zwischen den beiden Ma-
terialstreifen 23, 24. Die Anordnung der Siegelnähte 27,
28, 28’ ist in Fig. 7 dargestellt. Der peelfähige Nahtab-
schnitt 28’ erfüllt bis zum erstmaligen Öffnen des Folien-

beutels eine Dichtungsfunktion und löst sich beim Auf-
reißen der Entnahmeöffnung aufgrund seiner geringen
Schälfestigkeit.

Patentansprüche

1. Folienbeutel, der durch Falten einer Folie (1) geformt
ist, eine Frontfläche (2), eine Rückfläche (3), eine
eingelegte erste Seitenfalte (4) sowie eine eingeleg-
te zweite Seitenfalte (5) aufweist und durch eine
Längssiegelnaht (6) sowie eine Kopfsiegelnaht (7)
verschlossen ist,
wobei an der Innenfläche der ersten Seitenfalte (4)
unterhalb der Kopfsiegelnaht (7) ein Wiederver-
schluss (8) angeordnet ist, der aus zwei Material-
streifen (23, 24) mit angeformten leistenförmigen
Verschlusselementen (14) besteht,
wobei die Außenkanten (11) zwischen der ersten
Seitenfalte (4) und der angrenzenden Front- bzw.
Rückfläche (2, 3) aus Faltkanten bestehen und
wobei die erste Seitenfalte (4) eine wiederver-
schließbare Schütte (10) bildet, wenn die Seitenfalte
(4) entlang einer oberhalb der leistenförmigen Ver-
schlusselemente (14) angeordneten Schwächungs-
linie (21) geöffnet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwä-
chungslinie (21) zum Öffnen der Seitenfalte (4) im
Bereich des Wiederverschlusses (8) angeordnet ist,
wobei der eine Materialstreifen (23) des Wiederver-
schlusses (8) unterhalb der Schwächungslinie (21)
mit der innenfläche der Seitenfalte (4) verbunden ist
und wobei der andere Materialstreifen (24) oberhalb
der Schwächungslinie (21) ebenfalls mit der Innen-
fläche der Seitenfalte (4) verbunden ist sowie einen
den Bereich der Schwächungslinie (21) überbrük-
kenden Abschnitt aufweist, an dessen Ende das ihm
zugeordnete leistenförmige Verschlusselement (14)
des Wiederverschlusses (8) angeformt ist, und
dass die als Faltkanten ausgebildeten Außenkanten
(11) durch parallel verlaufende Lärigssiegelnähte
(12) versteift sind, die sich bis zur Kopfsiegelnaht (7)
erstrecken und im Bereich des Wiederverschlusses
(8) unterbrochen sind.

2. Folienbeutel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwächungslinie von einer Sie-
gelnaht umrahmt ist, welche den die Schwächungs-
linie überbrückenden Materialstreifen (24) mit der In-
nenfläche der Seitenfalte (4) verbindet und in einem
Überlappungsbereich der beiden Materialstreifen
(23, 24) eine peelfähige Verbindung zwischen den
Materialstreifen (23, 24) bildet.

3. Folienbeutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die leistenförmigen Verschlus-
selemente (14) an Knickkanten des Folienbeutels
durch eine Ausstanzung (16) oder einen Schnitt un-
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terbrochen sind.

4. Folienbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der an der Innenflä-
che der ersten Seitenfalte (4) befestigte Wiederver-
schluss (8) eine der Breite der Seitenfalte entspre-
chende Länge aufweist und sich bis zu den Außen-
kanten (11) des Beutels erstreckt.

5. Folienbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Enden der paar-
weise zusammenwirkenden Verschlusselemente
(14) fest miteinander verbunden sind.

6. Folienbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die den Folienbeutel
mantelseitig schließende Längssiegelnaht (6) die
zweite Seitenfalte (5) mit der Front- oder Rückfläche
(2, 3) des Beutels verbindet und eine Außenkante
bildet.

7. Folienbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Frontfläche (2)
und die Rückfläche (3) des Beutels durch eine ver-
tikale Zusatzsiegelnaht (17) verbunden sind, die ne-
ben der ersten Seitenfalte (4) angeordnet ist, sich
bis zur Kopfsiegelnaht (7) erstreckt und den Seiten-
faltenbereich oberhalb des Wiederverschlusses von
einem Füllgutraum (18) des Beutels trennt.

8. Folienbeutel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an das untere Ende der vertikalen
Zusatzsiegelnaht (17) eine Quersiegelnaht (19) an-
schließt, die sich bis in den Bereich der zweiten Sei-
tenfalte (5) erstreckt und den Beutelabschnitt ober-
halb des Wiederverschlussstreifens (8) von dem
Füllgutraum (18) des Beutels trennt.

9. Folienbeutel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quersiegelnaht (19) schräg zur
Kopfsiegelnaht (7) verläuft, wobei der Abstand zwi-
schen der Quersiegelnaht (19) und der Kopfsiegel-
naht (7) am ersten Ende, das an die vertikale Zu-
satzsiegelnaht (17) angrenzt, kleiner ist als an dem
anderen Ende im Bereich der zweiten Seitenfalte (5).

10. Folienbeutel nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der von der Kopfsiegelnaht (7)
und der Quersiegelnaht (19) begrenzte Abschnitt
des Folienbeutels eine Handgriffausstanzung (20)
enthält.

11. Folienbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwä-
chungslinie (21) einen Bogen (25) aufweist, der nach
dem Öffnen der Seitenfalte eine Lasche (20) zum
Herausziehen der Schütte (10) bildet.

12. Verfahren zur Herstellung von Folienbeuteln nach
einem der Ansprüche 1 bis 11 mit folgenden Verfah-
rensschritten:

a) In eine ebene Folienbahn werden Schwä-
chungslinien (21) eingebracht, die sich quer zur
Bahnrichtung erstrecken und in einem streifen-
förmigen Abschnitt der Materialbahn angeord-
net werden, aus dem in einem späteren Verfah-
rensschritt d) eine Seitenfalte (4) geformt wird;
b) Wiederverschlüsse (8) bestehend aus zwei
Materialstreifen (23, 24), die durch den Eingriff
leistenförmiger Verschlusselemente (14) lösbar
verbunden sind, werden im Bereich der Schwä-
chungslinien (21) quer zur Bahnrichtung auf die
ebene Folienbahn so aufgelegt, dass einer der
beiden Materialstreifen (24) die zugeordnete
Schwächungslinie (21) überbrückt und sich die
leistenförmigen Verschlusselemente (14) paral-
lel zur Schwächungslinie (21) erstrecken;
c) die Materialstreifen (23, 24) der Wiederver-
schlüsse (8) werden mit der ebenen Folienbahn
durch Siegelnähte verbunden, die beidseits der
leistenförmigen Verschlusselemente (14) und
parallel zu diesen angeordnet werden;
d) anschließend wird die Folienbahn gefaltet,
wobei eine mehrlagige Bahn mit einer Frontflä-
che (2), einer Rückfläche (3) und eingelegten
Seitenfalten (4, 5) gebildet wird;
e) die Faltkanten werden mit Längssiegelnähten
(12) versteift, die im Bereich des Wiederver-
schlusses (8) unterbrochen werden;
f) mit weiteren Siegelnähten werden die aufein-
ander liegenden Folienlagen zu einem aus beu-
telförmigen Abschnitten bestehenden Beutel-
strang verbunden, von dem die Folienbeutel ab-
trennbar sind.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei im Verfahrens-
schritt c) eine Siegelnaht als geschlossener Rahmen
um die Schwächungslinie (21) gelegt wird, welche
den die Schwächungslinie überbrückenden Materi-
alstreifen (24) mit der Folienbahn verbindet und wel-
che in einem Überlappungsbereich der den Wieder-
verschluss bildenden Materialstreifen eine peelfähi-
ge Verbindung zwischen den beiden Materialstreifen
(23, 24) bildet.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei im Ver-
fahrensschritt a) in die ebene Folienbahn Perforatio-
nen als Schwächungslinien (21) eingebracht wer-
den.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wo-
bei die leistenförmigen Verschlusselemente (14) der
die Wiederverschlüsse (8) bildenden Materialstrei-
fen an den Stellen, die der Knicklinie der Seitenfalte
zugeordnet werden, durchtrennt oder mit einer Ker-

9 10 



EP 1 873 081 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

be versehen werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wo-
bei die Enden der im Rasteingriff stehenden Ver-
schlusselemente (14) fest verbunden werden.

11 12 



EP 1 873 081 A1

8



EP 1 873 081 A1

9



EP 1 873 081 A1

10



EP 1 873 081 A1

11



EP 1 873 081 A1

12



EP 1 873 081 A1

13



EP 1 873 081 A1

14



EP 1 873 081 A1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 20115181 U1 [0003]
• WO 2004092025 A2 [0004]

• WO 021079049 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

